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Jagdschiessen Vättis 
Sicherheitsbestimmungen 

Grundsätze 

− Durch die Benützung der Anlage (Jagdparcours) anerkennt der Schütze/die 
Schützin, dass er/sie die Sicherheitsbestimmungen (nachfolgend: Bestimmungen) 
kennt und die gestellten Bedingungen erfüllt. 

− Widerhandlungen gegen diese Bestimmungen haben den Verweis von der Anlage 
zur Folge. 

− Jeder Schütze/jede Schützin verfügt über eine persönliche Haftpflichtversicherung. 

− Für verursachte Schäden an Menschen, Tieren und Anlagen haftet vollumfänglich 
der Verursacher. 

 

Schiessbetrieb 

− Jeder Schütze/jede Schützin ist für seinen/ihren Schuss verantwortlich. 

− Das Schiessen unter Alkohol- und sonstigem Rauschmitteleinfluss ist untersagt. 

− Ohne Anwesenheit des Warnpersonals darf nicht geschossen werden. 
Minderjährige Personen dürfen nur unter direkter Beaufsichtigung einer 
verantwortlichen Begleitperson schiessen. 

− Zielübungen und Probeanschläge sind nur in Richtung Scheibe und Zielgelände 
erlaubt und auch dies nur, wenn diese den übrigen Schiessbetrieb nicht stören. 

− Um die Konzentration der Schützen nicht zu stören, ist auf Ruhe und wenig Bewegung im 
Jagdparcours zu achten. 

− Den Anweisungen der Standaufsicht und des Organisationskomitees (OK) ist unverzüglich 
Folge zu leisten. Die Standaufsicht und das OK können einem Schützen/einer Schützin aus 
Sicherheitsgründen das Schiessen mit einer Waffe untersagen. 

 

Waffen 

− Es sind Jagdwaffen zulässig, welche in der Schweiz zugelassen und voll funktionstüchtig sind. 

− Gewehrtaschen und –koffer sind auf dem ganzen Areal des Jagdparcours verboten, die Waffe 
muss offen aufs Areal gebracht werden. 

− Sämtliche Waffen sind auf dem gesamten Jagdparcours nur ungeladen zu tragen. 
Kipplaufwaffen sind entladen und gebrochen. Bei Repetierern ist der Verschluss offen und das 
Magazin leer sowie aus der Waffe entfernt.  
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− Jede Waffe ist grundsätzlich als geladen zu betrachten, bis man sich vom Gegenteil überzeugt 
hat.  

− Die Waffen dürfen erst in der Schützenstellung mit einer Patrone geladen werden. 

− Bei Manipulationen sowie beim Laden und Entladen ist die Waffe immer in Richtung 
Zielgelände zu halten und die Mündung gegen den Kugelfang zu richten. 

− Ausserordentliche Ereignisse (Ladehemmungen, Versager etc.) sind unverzüglich dem 
Warnpersonal zu melden. Dieses benachrichtigt die Standaufsicht. Eigenmächtige 
Manipulationen sind zu unterlassen. 

− Der Schützenstand darf nur mit entladener Waffe, offenem Verschluss und entferntem Magazin 
verlassen werden. 

 

Munition 

− Erlaubt sind Jagd- und Übungsmunition, die vom Jagdgesetz her zugelassen sind.  

− Verschossene Hülsen sind in den dazu vorgesehenen Behältern zu entsorgen. 
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